
Fassung vom 2009-06-03, zuletzt geändert am 04.11.2009 Anlage: 4 
WO 6417  Fertigung:  
 

M:\PROJEKT\Wolfach\6417 Am Liefersberg\Office\BV-6417.doc   
 

 
                                                                                      GmbH 
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STADT WOLFACH 
Ortenaukreis 
 
 

Planungsrechtliche Festsetzungen und örtliche 

Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Am  

Liefersberg" 

 
I. Rechtsgrundlagen 
  
I.1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.09.2004 (BGBl. l S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
21.12.2006 (BGBl. l S. 3316) 

  
I.2 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungs-

verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. l S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 Investitions- 
erleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466) 

  
I.3 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 

Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 
(BGBl. l 1991 S. 58) 

  
I.4 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 08.08.1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 14.12.2004 (GBl. S. 895) 

  
I.5 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, berichtigt S. 698), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 14.02.2006 (GBl. S. 20) 
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II. Bauplanungsrechtlicher Teil 
  
II.1 Bauliche Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
  
II.1.1 Art der baulichen Nutzung (§§ 1 - 15 BauNVO) 
  
 a) Sondergebiet (SO) (§ 10 BauNVO) 

 
Das Sondergebiet wird der Zweckbestimmung „Vesperstube“ festge-
setzt. 
 
Anlagen, die der Eigenart des Gebiets entsprechen, und Einrichtungen 
zur Versorgung des Gebiets sowie Anlagen für Erholungs- und Freizeit-
zwecke sind allgemein zulässig. 

  
II.1.2 Maß der baulichen Nutzung (§§ 16 - 21 a BauNVO) 
  
 a) Grundfläche GR (§ 19 BauNVO) 

 
Die maximale Grundfläche der baulichen Anlagen im Sondergebiet wird 
festgesetzt auf 200 m². 
Diese festgesetzte Grundfläche gilt ausschließlich für die Vesperstube, 
nicht für die sonstigen baulichen Anlagen, wie Terrasse, Kleinkinder-
spielplatz, WC-Nebengebäude etc. 
 

 b) Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) 
 
Die Zahl der Vollgeschosse ist auf ein Vollgeschoss als Höchstmaß 
festgelegt. 

  
II.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB + § 18 BauNVO) 
  
 Die Höhe baulicher Anlagen ist durch die Festsetzung der maximalen First-

höhe begrenzt. 
 
Die Firsthöhe wird Mitte des Gebäudes von Oberkante bestehendes Gelän-
de bis zur Höhenlage der obersten Dachbegrenzungskante gemessen. 
 
Dieses Maß ist durch Eintrag in die Nutzungsschablone im zeichnerischen 
Teil festgelegt. 

  
II.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB + § 22 BauNVO) 
  
 Die Bauweise ist durch Eintrag in die Nutzungsschablone im zeichnerischen 

Teil festgelegt. 
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II.4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

  
 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Ausweisung von Bau-

grenzen im zeichnerischen Teil festgesetzt. 
  
II.5 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
  
II.5.1 Die im zeichnerischen Teil eingetragenen Hauptgebäude- bzw. Firstrichtun-

gen sind einzuhalten. 
  
II.5.2 Nebenfirste sind im rechten Winkel zur Hauptfirstrichtung zulässig. Sie  

dürfen die Firsthöhe jedoch nicht überschreiten. 
  
II.6 Flächen für Nebenanlagen / Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 
  
II.6.1 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO dürfen auch außerhalb der im 

zeichnerischen Teil ausgewiesenen, überbaubaren Grundstücksflächen 
erstellt werden. Hiervon ausgenommen sind die im zeichnerischen Teil 
ausgewiesenen öffentlichen Grünflächen sowie die Flächen für Wald. 
 
Die Errichtung von Garagen und Carports ist i.V. mit § 12 Abs. 6 BauNVO 
nicht zulässig. 

  
II.6.2 Stellplätze dürfen nur innerhalb der Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-

stimmung bzw. auf der „Fläche für Stellplätze“ am „Bergstüble“ angelegt  
werden. 

  
II.7 Verkehrsflächen / Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung / An-

schluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

  
II.7.1 Bei den Wegflächen handelt es sich um gemischt genutzte Flächen, d. h. 

ohne eine Trennung von Geh- und Fahrbereichen. 
  
II.7.2 Von den Wegen sind Ein- und Ausfahrten auf die öffentlichen Grünflächen 

ÖG 1 und ÖG 2 sowie die nördliche Fläche für Parkwald W1 gemäß Ein- 
trag im zeichnerischen Teil nicht zulässig. 

  
II.7.3 Die Profilgestaltung der Wege ist nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
  
II.8 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und  

-leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
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II.8.1 Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen, sofern keine wirt-
schaftlichen Aspekte dem entgegen stehen. 

  
II.8.2 Für die Unterbringung der Kabel in der Straße wird DIN 1998 zugrundege-

legt. Bei Anpflanzungen von Bäumen in den Grundstücken entlang der 
Straße ist ein seitlicher Mindestabstand von 2,50 m zum Erdkabel einzu-
halten. Ist dies nicht möglich, sind zum Kabel hin geschlossene Pflanzringe 
oder Trennwände bis in ca. 1,00 m Tiefe anzubringen. 

  
II.9 Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
  
II.9.1 Öffentliche Grünfläche ÖG 1 (Spielwiese) 

Die öffentliche Grünfläche ÖG 1 ist als Wiese (mit Zweckbestimmung 
Spielwiese) zu erhalten und zu entwickeln. Sie darf als Spielwiese, z. B. für 
Ballspiele, durch die Erholungssuchenden genutzt werden. Spielgeräte, 
sonstige bauliche Anlagen sowie Versiegelungen jeglicher Art sind nicht 
zulässig, ausgenommen 2 Fußballtore. 
 
Ebenso zulässig sind im Bereich der westlichen Baumreihe max. 3 dauer-
haft angelegte Grillplätze. Zum Wald im Norden ist der erforderliche Wald-
abstand von mind. 30 m einzuhalten. 
 

II.9.2 Öffentliche Grünfläche ÖG 2 (Goldhaferwiese) 
Entwicklungsziel für den Bestand ist eine magere und artenreiche Aus- 
bildung der Goldhaferwiese. Die bisherige Nutzung als zweischürige Mäh-
wiese ist beizubehalten. 
1. Schnitt: Nach Gräserblüte ab Anfang Juli 
2. Schnitt: Ab Anfang September nach Hauptblühaspekt der krautigen  
Arten. 
Ergänzungsdüngung mit Stallmist ist erforderlich, um eine Aushagerung 
des Standorts und damit eine Verminderung der Artenzahl zu vermeiden. 
Gülle und Mineraldünger sind nicht zugelassen. 
 
Hinweis: 
Die Fläche ist Teil des Pflege- und Entwicklungskonzepts „Liefersberger 
Hof“ (Büro für Landschaftsplanung und angewandte Ökologie, Dr. Alfred 
Winski, Teningen, 2008) 

  
II.9.3 Parkwald W 1 / W 2 

Der Nadelforst ist durch einen strukturreichen Parkwald zu entwickeln. Hier-
zu ist der Bestand in einem ersten Durchgang durchzuforsten. Große, mar-
kante Bäume sind zu erhalten. 
Aus der auflaufenden Naturverjüngung sind standortsgerechte Laubbäume 
in den Bestand zu übernehmen. Im Endbestand ist durch die Ausformung 
von in weitem Abstand stehenden Einzelbäumen die Struktur eines Park-
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walds zu entwickeln. 
 

 Im Bereich der Parkwaldfläche W 2 ist die Errichtung eines „Waldspiel- 
platzes“ zulässig. Zur Ausstattung des Waldspielplatzes sind nur Spielge- 
räte und Einrichtungen aus natürlichen Materialien (Holz, Naturstein u.ä.) 
zulässig. 

  
II.10 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
  
II.10.1 Beleuchtung 

Die öffentliche und private Außenbeleuchtung ist energiesparend, streu-
lichtarm und insektenverträglich zu installieren. Die Leuchten sind staub-
dicht und so auszubilden, dass eine Lichtwirkung nur auf die zu beleuch-
tende Fläche erfolgt. 
An öffentlichen Verkehrsflächen sind Natriumdampf-Hockdrucklampen zu 
verwenden. Dies gilt auch für die Beleuchtung von privaten Wegen, wenn 
sie nach Umfang und Dauer ähnlich der Straßenbeleuchtung betrieben 
wird. Ansonsten sind im privaten Bereich (Außenbeleuchtung von Häusern, 
Hauszugängen) Kompaktleuchtstofflampen in Warmtönen einzusetzen, de-
ren Betriebszeit durch Zeitschaltungen soweit wie möglich verkürzt wird. 

  
II.10.2 Belagsflächen 

Stellplätze, sonstige Platzflächen sowie Fahr- und Fußwege sind mit  
wasserdurchlässigem Belag anzulegen (z. B. Schotterrasen, wasserge- 
bundene Decken, Rasenpflaster). 

  
II.10.3 Einfriedungen 

Einfriedungen aus Blech, Kunststoff, Glasbausteinen, Mauerwerk und Be-
ton sind nicht zugelassen. 

  
II.11 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
  
II.11.1 Die mit LR bezeichnete und im zeichnerischen Teil gekennzeichnete Fläche 

ist mit einem Leitungsrecht zu belasten und von jeglicher Bebauung und 
von Baumpflanzungen freizuhalten. Die Art der Belastung sowie die Be-
rechtigten sind durch Einschrieb angegeben. 

  
II.11.2 Sollten noch weitere Versorgungsleitungen anfallen, so ist auf jedem 

Grundstück ein Leitungsrecht zu dulden. 
  
II.12 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,  

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
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II.12.1 Waldrand 

Der im zeichnerischen Teil eingetragene Waldrand ist durch aktive Einbrin-
gung und Förderung von standortsgerechten Sträuchern und Laubbäumen 
II. Ordnung in einer Tiefe von 10,0 m stufig zu gestalten. Dies gilt, soweit 
der Waldrand an Offenland grenzt. 

  
II.12.2 Bäume erhalten 

Die im zeichnerischen Teil eingetragenen Bäume sind zu soweit möglich zu 
erhalten und zu entwickeln. 

  
II.12.3 Baumscheiben 

Zu erhaltende Bäume und Baumneupflanzungen sind mit einer unversiegel-
ten, nicht überfahrbaren Baumscheibe von mind. 6 m² auszustatten. 

  
II.12.4 Gehölzpflanzungen 

Im Gebiet dürfen nur gebietsheimische Bäume und Sträucher gemäß der 
Pflanzliste unter Ziffer V gepflanzt werden. Werden heimische Gehölze ge-
pflanzt, sind gebietsheimische Pflanzen (Herkunftsgebiet 7: Süddeutsches 
Hügel- und Bergland) zu verwenden. 
Bäume sind als Hochstämme mit einem Mindeststammumfang von 12/14 
cm zu pflanzen. 

  
II.12.5 Neu zu pflanzende und zu erhaltende Bäume und Sträucher 

Die neu zu pflanzenden und zu erhaltenden Bäume und Sträucher sind vom 
jeweiligen Grundstückseigentümer zu pflegen und im Bedarfsfall zu er- 
setzen. Siehe hierzu auch die Pflanzliste unter Ziffer V. 

  
II.13 Zuordnung der Ausgleichsflächen oder -maßnahmen (§§ 135 a-b BauGB  

i. V. m. § 1a BauGB, § 9 Abs. 1 a BauGB und § 21 BNatSchG) 
  
 Die zur ökologischen Aufwertung vorgesehenen Festsetzungen II.9, II.10, 

II.11 und II.13 innerhalb des Geltungsbereichs sind den zu erwartenden 
Eingriffen, die durch die Erschließung und Bebauung der Fläche entstehen, 
zuzuordnen. 
 
Auf Grund der geringfügigen Verbesserung des Biotopswerts durch die 
Umwandlung von Nadel- in Parkwald entsteht ein kleiner Ausgleichsüber-
schuss von 0,03 ha Fäq, der auf dem Ökokonto der Stadt Wolfach gutge-
schrieben werden kann. 
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III. Bauordnungsrechtlicher Teil 
  
III.1 Dachgestaltung von Hauptgebäuden 
  
III.1.1 Zulässig sind geneigte Dachformen. 
  
III.1.2 Die Dachneigung ist bei Einhaltung der maximalen Firsthöhe frei wählbar. 
  
III.1.3 Die Dächer der Gebäude sind mit matten oder nicht engobierten Materialien 

einzudecken. 
Ausnahme: Solaranlagen, Fotovoltaikanlagen 

  
III.2 Einfriedungen 
  
 Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind bis maximal 

1,20 m, gemessen ab Oberkante Straße, zulässig. Sie müssen zu den  
öffentlichen Verkehrsflächen einen Abstand von mindestens 0,50 m auf- 
weisen. 
Siehe auch Ziff. II.11.3. 

  
III.3 Antennen-Anlagen 
  
 Für alle Gebäude ist insgesamt nur eine Antennen-Anlage zulässig.  
  
III.4 Werbeanlagen 
  
 Lauf-, Wechsel- und Blinklichtanlagen sowie Großflächenwerbung sind 

nicht zugelassen. 
  
  
IV. Nachrichtlich übernommene Hinweise 
  
IV.1 Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, Merkblatt „Bebauungsplan“ – 

Stand: November 2005, Zwischenbilanz vom 14. Mai 2001 
  

 

 

IV.1.1 Grundwasser 
  
 Das Plangebiet liegt im Bereich des Schwarzwalds in einer Höhenlage von 

knapp 780 m ü. NN. Ein zusammenhängender Grundwasserwasserkörper 
ist nicht zu erwarten. Wegen der ebenen Kuppenlage des Gebiets ist kein 
Hangdruck- oder Schichtenwasser zu erwarten. 
 
Oberflächengewässer finden sich nicht im Plangebiet. 
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IV.1.2 Wassergefährdende Stoffe 
  
 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen dürfen nicht be- 

trieben werden, wenn die Grundsatzanforderungen nach § 3 Anlagenver-
ordnung (VAwS) nicht eingehalten werden. Die Grundsatzanforderungen 
stellen sich im wesentlichen wie folgt dar: 

  
 • Die Anlagen müssen so beschaffen sein und betrieben werden, dass 

wassergefährdende Stoffe nicht austreten können (d. h. dicht, stand- 
sicher und hinreichend widerstandsfähig). 

• Einwandige unterirdische Anlagen (Tanks/Behälter, Rohrleitungen) sind 
unzulässig. Ausnahme: Einwandige unterirdische Saugleitungen, in de-
nen die Flüssigkeitssäule bei Undichtheiten abreißt. 

• Undichtheiten aller Anlageteile, die mit wassergefährdenden Stoffen in 
Berührung stehen, müssen schnell und zuverlässig erkennbar sein. 

• Austretende wassergefährdende Stoffe müssen schnell und zuverlässig 
erkannt, zurückgehalten und verwertet oder entsorgt werden. 

• Die Anlagen müssen mit einem dichten und beständigen Auffangraum 
ausgerüstet werden, sofern sie nicht doppelwandig und mit Leckan- 
zeigegerät versehen sind. 

• Auffangräume dürfen keinen Ablauf haben. 
• Sollten in Bereichen mit hohen Grundwasserständen unterirdische Be-

hälter zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (z. B. Heizöltanks) zum 
Einbau vorgesehen sein, sind diese mit mindestens 1,3-facher Sicher-
heit gegen Auftrieb der leeren Anlage zu sichern. 

• Soweit in Anhängen zur VAwS Anforderungen für bestimmte Anlagen 
enthalten sind, haben diese Vorrang. 

  
IV.1.3 Abfallbeseitigung 
  
 Auffüllungen im Rahmen der Erschließung (Straßen) dürfen nur mit reinem 

Erdaushub bzw. Kiesmaterial oder aufbereitetem Bauschutt aus zugelasse-
nen Aufbereitungsanlagen vorgenommen werden, der keine wassergefähr-
denden Stoffe enthält. 

  
 Bei Abbruch- und Baumaßnahmen anfallender Bauschutt und Erdaushub 

ist möglichst einer Wiederverwertung zuzuführen oder, falls dies nicht mög-
lich ist, auf eine zugelassene Erdaushub- und Bauschuttdeponie zu brin-
gen. Durch Chemikalien verunreinigter Bauschutt ist auf einer zulässigen 
Hausmülldeponie zu beseitigen. Chemikalienreste sind in zugelassenen Ab-
fallbeseitigungsanlagen zu beseitigen. 
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IV.1.4 Abwasserbeseitigung 
  
 Naturverträgliche Regenwasserbewirtschaftung 
  
 Regenwasserspeicherung 
  
 Es wird eindringlich empfohlen, das anfallende Regenwasser auf eigenem 

Grundstück in Regentonnen, Zisternen oder Teichen mit anschließendem 
Versickern des Überlaufes oder verzögerter Ableitung möglichst über  
offene Rinnen in ein naheliegendes Gewässer oder in das Entwässerungs-
system zu speichern. 

  
 Regenwassernutzung 
  
 Das gespeicherte Regenwasser kann beispielsweise für Bewässerung, 

Reinigung oder Toilettenspülung genutzt werden. 
  
IV.1.5 Altlasten 
  
 Im Bereich des Plangebiets liegen nach derzeitigen Erkenntnissen keine 

Altlastverdachtsflächen/keine Altlasten oder Flächen, bei denen kein weite-
rer Handlungsbedarf besteht (A-Flächen) vor. 

  
 Werden bei Abbruch- oder Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und/oder 

Geruchsemissionen (z. B. Hausmüll, Deponiegas, Mineralöl, ...) wahrge-
nommen, so ist umgehend das Landratsamt, Amt für Wasserwirtschaft und 
Bodenschutz oder das Amt für Umweltschutz, zu unterrichten. Die Abbruch- 
bzw. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzustellen. 

  
 Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen 

oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausge-
schlossen werden können, sind zudem der Unteren Bodenschutzbehörde 
zu melden. 

  
IV.1.6 Bodenschutz 
  
 Nach § 4 Abs. 2 BodSchG ist bei der Planung und Ausführung von Bau-

maßnahmen auf einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem  
Boden zu achten. Dies bedeutet bei baulichen Flächeninanspruchnahmen 
insbesondere, dass die Flächenversiegelung bei Anstrebung der optimalen 
baulichen Verdichtung auf das unvermeidbare Maß beschränkt wird. 
 

 Um diesem Grundsatz zum Schutz des Bodens ausreichend Rechnung zu 
tragen, sind bei den geplanten Vorhaben folgende Auflagen zu beachten: 
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 • Das bei den Baumaßnahmen anfallende Bodenmaterial ist getrennt 
nach humosem Oberboden und kultivierfähigem Unterboden schonend 
auszubauen und - soweit eine Wiederverwertung im Rahmen der Bau-
maßnahme möglich ist (Massenausgleich) - auf dem Baugelände zwi-
schen zu lagern und wieder einzubauen. 

• Die Zwischenlagerung von humosem Oberboden hat in max. 2,00 m 
hohen, die von kultivierfähigem Unterbodenmaterial in max. 5,00 m  
hohen Mieten zu erfolgen. Die Mieten sind durch Profilierung und Glät-
tung vor Vernässung zu schützen. Bei Lagerungszeiten von mehr als 
drei Monaten sind die Mieten mit geeigneten Pflanzenarten (z. B. Lupi-
nen, Luzernen oder Gräsern) zu begrünen. Oberbodenmieten dürfen 
nicht, Mieten aus kultivierfähigem Unterboden nur mit leichten Ketten-
fahrzeugen befahren werden. 

• Abzufahrende Überschussmengen an humosem Oberboden und kulti-
vierfähigem Unterbodenmaterial sind möglichst sinnvoll an anderer Stel-
le wiederzuverwenden. Für eine Zwischenlagerung vor der Wiederver-
wertung gilt das Obengenannte. 

• Bei Geländeauffüllungen innerhalb des Baugebietes, z. B. zum Zwecke 
des Erdmassenausgleichs, der Geländemodellierung, darf der humose 
Oberboden (Mutterboden) des Urgeländes nicht überschüttet werden. 
Für Geländeauffüllungen ist ausschließlich unbelasteter Unterboden 
(Aushubmaterial) zu verwenden. 

• Bei der Anlage von Böschungen ist zur Erosionsminimierung eine ord-
nungsgemäße Rekultivierung durch Abdeckung mit humosem Ober- 
boden und anschließender Begrünung vorzunehmen. 

• Im Rahmen eines schonenden Umgangs mit dem Boden sind durch den 
Maschineneinsatz bedingte Bodenverdichtungen während der Bautätig-
keit auf das unvermeidbare Maß zu reduzieren. Damit ein ausreichender 
Wurzelraum für geplante Begrünungen und eine flächige Versickerung 
von Oberflächenwasser gewährleistet ist, sind durch Befahrung mit Bau-
fahrzeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen bei abgetrocknetem 
Bodenzustand durch tiefes Aufreißen aufzulockern. 

• Zugangswege, PKW-Stellplätze und Garagenvorplätze sind mit wasser-
durchlässigen Belägen (z. B. Rasengittersteine, wassergebundene  
Decke) zu befestigen. 

• Stoffliche Bodenverunreinigungen durch Öle, Bitumenreste, andere 
Chemikalien, Bauschutt, Betonschlämme, etc. im Verlauf der Baumaß-
nahmen sind zu vermeiden. Im Baugebiet anfallender Bauschutt und 
sonstige Abfälle sind ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu entsorgen. 
Bauschutt und andere Abfälle dürfen nicht als An- und Auffüllungs- 
material von Geländemulden und Leitungsgräben etc. verwendet  
werden. 

• Erfolgte bzw. vorgefundene Bodenbelastungen sind dem Landratsamt, 
Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, zu melden. 
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 Hinweise: 
 • Garagen sollten zur Minimierung der Flächenversiegelung so nahe wie 

möglich an die öffentlichen Verkehrswege und möglichst nur im bau- 
lichen Zusammenhang mit dem Hauptgebäude geplant werden. 

• Die Erdarbeiten sollten zum Schutz vor Bodenverdichtungen grundsätz-
lich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt beim Befeuchten nach) 
und niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

• Bauwege und Baustraßen sollten nach Möglichkeit nur dort angelegt 
werden, wo später befestigte Wege und Plätze liegen sollen. 

  
IV.2 Bodenverhältnisse 
  
 Nach der geologischen Karte (GLBW 1996) besteht der geologische Unter-

grund des Plangebiets aus „Granit, vorwiegend grobkörnig z. T. porphyr- 
artig“. 
Nach der forstlichen Standortskarte befinden sich im Planungsgebiet mäßig 
frischer lehmiger Grusboden und saurer, mäßig frischer lehmiger Grus- 
boden. 
 
Als Baugrund ist mit Hanglehm und Hangschutt über Granit zu rechnen. 
Besondere Baugrundprobleme werden nicht erwartet, auf hinsichtlich des 
Setzungsverhaltens einheitliche Gründungsbedingungen sollte geachtet 
werden. 
 

IV.3 Hydrogeologie/Wasserschutzgebiet 
  
 Das Plangebiet befindet sich vollständig innerhalb der Wasserschutzge-

bietszone IIIA „Lehengericht-Erdlinsbach“. Auf die geltende Rechtsverord-
nung wird hingewiesen. 

IV.4 Denkmalschutz 
  
 Das Regierungspräsidium Freiburg, Ref. 25 - Denkmalpflege, Fachbereich 

Archäologische Denkmalpflege, (Tel.: 0761/208-3570, FAX: 0761/208-
3599), ist gemäß § 20 DSchG (zufällige Funde) unverzüglich fernmündlich 
und schriftlich zu benachrichtigen, falls bei Erdarbeiten in diesem Gebiet 
Bodenfunde zutage treten. 

  
 Das Regierungspräsidium ist ebenfalls hinzuzuziehen, wenn Bildstöcke, 

Wegkreuze, alte Grenzsteine oder ähnliches von den Baumaßnahmen be-
troffen sind. 
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V. Pflanzliste 
  
 Heimische Laubbäume 

Kleine bis mittelgroße Laubbäume (Höhe 5-15 m) 
Carpinus betulus    Hainbuche 
Malus domestica    Wildapfel 
Pyrus pyraster    Wildbirne 
Sorbus aucuparia    Eberesche  schwach giftig! 
Ulmus glabra     Berg-Ulme 
 

Große Laubbäume (Höhe > 20 m) 
Acer plataniodes    Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus   Berg-Ahorn 
Alnus glutinosa    Schwarzerle 
Fraxinus excelsior    Gewöhnlich Esche 
Populus tremula    Zitter-Pappel 
Prunus avium    Vogelkirsche 
Quercus petraea    Trauben-Eiche 
Salix fragilis     Bruch-Weide 
Salix rubens     Fahl-Weide 
Tilia platyphyllos    Sommer-Linde 
 
Heimische Straucharten 
Kleine bis mittelgroße Sträucher 
Rosa canina     Echte Hunds-Rose 
Salix aurita     Ohr-Weide 
Salix cinerea     Grau-Weide 
Salix triandra     Mandel-Weide 
Viburnum opulus    Gemeiner Schneeball giftig! 1 

 
 
 
Große Sträucher 
Corylus avellana    Hasel 
Crataegus monogyna   Eingriffeliger Weißdorn giftig! 
Frangula alnus    Faulbaum   giftig! 
Prunus padus     Gewöhnliche Traubenkirsche 
Prunus spinosa    Schlehe 
Rhamnus cathartica   Echter Kreuzdorn 
Salix caprea     Sal-Weide 
Salix viminalis    Korb-Weide 
Sambucus nigra    Holunder 
Sambucus racemosa   Trauben-Holunder 
 
Obstbäume 

 

                                                           
1 Quelle: GUV-Informationen: Giftpflanzen Beschauen, nicht kauen 
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Juglans regia    Walnuß 
 

Malus domestica    Holzapfel 
Malus in Sorten   Bittenfelder 
      Bohnapfel 
      Boskoop 
      Brettacher 
      Jakob Fischer 
      Rhein. Krummstiel 
      Spätblühender Wintertafelapfel 
      Teuringer Rambour 
 

Mespilus germanica   Mispel 
 

Pyrus communis    Birne  
Pyrus in Sorten   Gelbmöstler 
      Grüne Jagdtbirne 
      Oberöster. Weinbirne 
      Schweizer Wasserbirne 
      Wilde Eierbirne 
      Widling von Einsiedeln 
 

Prunus avium    Vogelkirsche 
 

Sorbus torminalis    Elsbeere 
 
Schling- und Kletterpflanzen 

Aristolochia durior Pfeifenwinde  benötigt Kletterhilfe 

Campsis radicans Klettertrompete  benötigt Kletterhilfe 

Clematis spec. Clematis  Selbstklimmer 

Hedera helix Efeu stark 
giftig! 

 

einheimische Art, im-
mergrün, deshalb ge-
eignet für Nordseite-
Selbstklimmer 

Hydrangea petiolaris Kletter-Hortensie 
 

 benötigt Kletterhilfe 

Parthenocissus spec. Wilder Wein 
 

 laubabwerfend für son-
nenseitige Wände; 2 
Arten sind Selbstklim-
mer 

Rosa-Sorten Rosen-rankende Sorten  benötigt Kletterhilfe 

Vitis vinifera cult. Weinreben-Sorten  benötigt Kletterhilfe 

Wisteria sinensis Blauregen giftig! benötigt Kletterhilfe 
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Hinweis zur Herkunft der Gehölzarten 

Nach § 44 NatSchG darf nur noch Pflanz- und Saatgut verwendet werden, das von Mutterpflanzen aus 

dem gleichen regionalen Herkunftsgebiet stammt. 

Zwar gilt die gesetzliche Bestimmung nur für die freie Landschaft, sie sollte aber auch soweit möglich im 

Innenbereich angewandt werden. 

Bei Ausschreibungen von Landschaftsgehölzen sind folgende Herkünfte bindend vorzuschreiben: 7: Süd-

deutsches Hügel- und Bergland. 

Soweit es sich um forstliche Hauptbaumarten handelt, gilt das Forst-Saatgutgesetz (FSaatG). 
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